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Liebe Gäste unseres Freizeitheimes,  
 

            

das Freizeitheim „Vorm Eichholz“ ist Eigentum des Hüttenvereins für die Evangelischen Jugendwerke 

Kirchheim/Teck und Nürtingen e.V. Es ist seit fast 60 Jahren ein Ort der Begegnung und soll noch viele 

Jahre Raum bieten für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und junge Familien, für 

Jugendleiterschulungen, für Begegnungen, Freizeitgestaltung und neue Erlebnisse fernab des Alltags, wo 

Menschen erholsame und schöne Tage verbringen und sich in unserem Haus wohlfühlen.  

Der Hüttenverein fördert die Jugendhilfe. In diesem Rahmen vermietet er das Freizeitheim als 

Selbstversorgerhaus an Jugendwerke und kirchliche Gruppen, an Schulen, Hochschulen, Vereine und 

sonstige entsprechende Organisationen und Einrichtungen, die Träger der öffentlichen Kinder- und 

Jugendhilfe oder andere anerkannte Einrichtungen mit sozialem Charakter sind. 

Veranstaltungen und Angebote, die einem anderen Zweck dienen, können begrenzt und nur nachrangig 

zum Zuge kommen und der Umsatzsteuer (aktuell 19 %) unterliegen. 

 

Die ausführliche Hausordnung samt technischen Hinweisen wird Ihnen mit dem Schlüssel und 

einem Abrechnungsbogen vor Ihrem Aufenthalt im Freizeitheim zugeschickt.  

Um Ihnen einen möglichst reibungslosen Aufenthalt zu ermöglichen, möchten wir vorab einige Hinweise 

geben. Bitte geben Sie diese an alle Gruppenmitglieder weiter. 

 

Anfahrt 

Die Anfahrt zum Haus ist nur über die Aufstiegsstraße bei der Weinhandlung „Mack und Schühle“ in Owen 

erlaubt. Alle anderen Anfahrtswege sind verboten.  

 

Im Haus 

Das Haus bietet Platz für 34 Personen. Es gibt 5 Schlafräume [1 Zwölfbettzimmer, 2 Achtbettzimmer, 1 

Vierbettzimmer, Leiterzimmer mit 2 Betten (als Stockbett)].  

Schlafsäcke, Spannbetttücher und Kopfkissen sind mitzubringen. Außerdem Hausschuhe! 

Es befinden sich keine Getränke im Haus. 

Es gibt eine voll ausgestattete Küche, zwei Tagesräume, zwei Waschräume mit Duschen und WC. 

Das Haus ist ein reines Nichtraucherhaus. 

Bitte gehen Sie mit der Einrichtung sorgsam um. Festgestellte Schäden werden Ihnen in 

Rechnung gestellt. Melden Sie daher eventuelle Vorschäden unverzüglich nach Ihrer Ankunft.  

TIPP: machen Sie Fotos vom Zustand bei Ankunft u. Abreise zu Beweis-/Dokumentationszwecken. 

Am Ende des Aufenthalts muss das Haus von Ihnen geputzt werden (siehe Hausordnung). 

Sollte eine Nachreinigung notwendig sein, fallen Kosten an (siehe Preisübersicht). 

 

Außengelände 

Ein Hartplatz mit Fußballtoren und Basketballkörben sowie ein großer Rasenplatz mit Toren bieten genügend 

Möglichkeiten für Sport und Spiele. Neben dem Haus befindet sich eine betonierte Tischtennisplatte. Bälle 

und Schläger bitte selbst mitbringen. 

 

Lagerfeuer sind ausschließlich an der vorgesehenen Feuerstelle erlaubt. 

Lagerfeuerholz nicht schlagen, sondern nur Bruchholz sammeln.  

 

Das Herumstreifen im Wald nachts ab 22.30 Uhr bitten wir zu unterlassen, da das Wild auch seine Ruhe 

braucht. Wenn Sie Geländespiele um diese Zeit machen, melden Sie dies dem zuständigen Förster 

(Adresse siehe hinten) und bleiben Sie bitte auf den Wegen. Wir gehen davon aus, dass die üblichen Wald- 

und Naturschutzvorschriften (z. B. kein Feuer machen, keine Abfälle im Wald etc.) natürlich beachtet 

werden, da wir sonst mit erheblichen Einschränkungen durch das zuständige Forstamt rechnen müssen.  

Geländespielmarkierungen müssen wieder entfernt werden!  
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Preise für Belegungen (ggf. zzgl. gesetzl. MwSt)                   ab 01.01.2026         
 

Hausübernachtung /Nacht/ Person, kirchliche Gruppen  10,00 €  

Hausübernachtung /Nacht/ Person, sonstige Gruppen  13,00 €  

Zeltübernachtung /Nacht /Person, kirchliche Gruppen  5,00 €  

Zeltübernachtung /Nacht /Person, sonstige Gruppen  7,00 €  

Anzahlung pro gebuchte Nacht                                                                                                50,00 €  

  

Tagespauschale (Mo-Do), kirchliche Gruppen  75,00 €  

Tagespauschale (Mo-Do), sonstige Gruppen  97,50 €  

Tagespauschale (Fr-So), kirchliche Gruppen  150,00 €  

Tagespauschale (Fr-So), sonstige Gruppen  195,00 €  

Anzahlung Tagespauschale                                                                                                50,00 €  

  

Öl pro Liter (Heiz- & Warmwasserkosten)  2,50 €  

Strom pro kWh  0,95 €  

Wasser pro m³  15,00 €  

Telefon pro Einheit  0,20 €  

Kosten im Falle notwendiger Nachreinigung 50,00 – 150,00 € 
         

Mindestbelegung: 15 Personen pro Nacht 

 
Die Preisangaben sind vorbehaltlich. Änderungen können sich zum nächsten Jahresanfang 

ergeben und werden auf unserer Webseite unter www.freizeitheim-owen.de veröffentlicht.  
 

Stornierungsgebühren: 
 

Sollten Sie Ihre Buchung nicht wahrnehmen können, bitten wir um umgehende Nachricht. Wir versuchen 
dann, das Freizeitheim evtl. noch anderweitig zu belegen. Falls dies nicht möglich ist, fallen pro gebuchte 

Übernachtung folgende Gebühren an, ausgehend von der Mindestbelegung von 15 Personen und der für 

die Buchung geltenden Preise: 
 

Bis 30 Wochen 25,00 € Beispiel 
Eine Schulklasse will zweimal übernachten, sagt aber 17 
Wochen vorher ab, dann fallen folgende Stornogebühren an: 
 

15 Personen  2 Nächte  13,00 € aktuell = 390,00 € 
davon 50% ergeben Stornogebühren in Höhe von 195,00 € 

29 – 26 Wochen 30 % 

25 – 21 Wochen 40 % 

20 – 16 Wochen 50 % 

15 – 8 Wochen 60 % 

7 – 4 Wochen 70 % 

Weniger als 4 Wochen 100 % 
 

Kann ein stornierter Termin wiederbelegt werden, berechnen wir ein pauschales Bearbeitungs- 

entgelt für die Stornierung in Höhe von 25 €. 

 
  

 

         

 

 
 

 
 

 
 

Geschäftsstelle 

Steinenbergstr. 6 

72622 Nürtingen 

Tel. 07022/73864-20 

post@freizeitheim-owen.de 

 

Online buchen: 

www.freizeitheim-owen.de 

 

BW-Bank 

IBAN: 

DE23600501017866000175 

BIC: SOLADEST600 
 

http://www.freizeitheim-owen.de/
mailto:bezirk@ejw-nuertingen.de
http://www.freizeitheim-owen.de/

